
Bestätigung über Zuwendungen bis 300 Euro zur Vorlage beim Finanzamt 

Der FC Erzgebirge Aue e.V. ist nach dem letzten uns zugegangenen Bescheid vom 
20.3.2025 des Finanzamtes Schwarzenberg, St.-Nr.: 218/142/00059 gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 
9 des Körperschaftsteuergesetzes teilweise von der Körperschaftsteuer befreit. 

Spenden an den FC Erzgebirge Aue e.V. sind gem. § 10b Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes steuerlich abzugsfähig. 

Wir bestätigen, dass die Zuwendungen ausschließlich zur Förderung gemeinnütziger 
Zwecke i.S. § 51 ff AO (Förderung des Sports) verwendet werden. 

Dieser Beleg gilt bis 300€ in Verbindung mit Ihrem Einzahlungsbeleg/Kontoauszug als 
Spendennachweis. 

Wir danken für Ihre Spende! 

FC Erzgebirge Aue e.V. 




